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1.	 Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzung (Teil B), wurde am ……………….. 
von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hohen Neuendorf, Beschluss-Nr. …….……………………………… als 
Satzzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit diesem Beschluss gebilligt.

Hohen Neuendorf, den 

		  …….……………………………….				     …….……………………………….

			   Siegel							       (Bürgermeister)			 

2.	 Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom September 2020 und weist 
die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der pla-
nungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist 
eindeutig möglich.

Hohen Neuendorf, den

		  …….……………………………….				     …….……………………………….

			   Siegel							       Unterschirft

3.	 Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans und die textlichen Festsetzungen mit dem hierzu ergangenen Be-
schlüssen der Stadt Hohen Neuendorf vom übereinstimmen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Hohen Neuendorf, den

		  …….……………………………….				     …….……………………………….

			   Siegel							       Unterschirft

4.	 Die öffentliche Bekanntmachung des Bebauungsplans sowie die Bekanntmachung über den Ort der Auslegung dieses Be-
bauungsplans wurden mit Datum vom ……………….. angeordnet.

Hohen Neuendorf, den

		  …….……………………………….				     …….……………………………….

			   Siegel							       Unterschirft

5.	 Der Beschluss des Bebauungsplans als Satzung sowie die Stelle, wo der Bebauungsplan mit der Begründung auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt auf Verlangen Auskunft zu geben 
ist, sind am ……………….. ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Hohen Neuendorf …….……………………………… bekannt ge-
macht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschirften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit 
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Baugesetzbuch) hingewiesen worden. Der Bebauungsplan ist mit der 
Bekanntmachung in Kraft getreten.

Hohen Neuendorf, den

		  …….……………………………….				     …….……………………………….

			   Siegel							       Unterschirft
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B - Nachrichtliche Übernahme § 9 Abs. 6 BauGB

A - Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 BauGB

Kennzeichnungen
Baudenkmale
Auf folgenden Grundstücken befinden sich Denkmale, die als Bau- und Kunstdenkmale in die Denkmalliste des Landes Branden-
burg eingetragen sind 

		  Osramplatz 1 		  Wohnhaus mit Wirtschaftstrakt

		  Osramplatz 3		  Wohnhaus

Die Denkmalstandorte sind nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen und mit Planzeichen gekennzeichnet. Für den Um-
gang mit den Denkmalen gelten die Regelungen und Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale 
im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG).
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Baumschutzsatzung
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die Bestimmungen der Satzung der Stadt Hohen Neuendorf zum Schutz von Bäu-
men und Sträuchern (Baumschutzsatzung) in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Alleen
Alleen stehen gemäß § 17 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BngNatSchAG) unter Schutz. Sie dürfen nicht 
beseitigt, zerstört, beschädigt oder sonst erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden.

Niederschlagswasserbeseitigungssatzung
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die Bestimmungen der Satzung der Stadt Hohen Neuendorf zur öffentlichen Nie-
derschlagswasserbeseitigung (Niederschlagswasserbeseitigungssatzung) in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

HINWEISE

GESETZE UND VERORDNUNGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist. 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl. I Nr. 18)

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  – BbgNatSchAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GVBl.I/24, 
[Nr. 9], S. 11)

Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz 
– BbgDSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.05.2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215), zuletzt geändert durch Artikel 
11 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], S. 9)

VORENTWURF

B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
I.	 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 4, 4a, 6 BauNVO) 
I.1	 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1.1, WA1.2, WA1.4 und WA1.5 sind folgende Nutzungen nicht zulässig gemäß § 1 

Abs. 5 BauNVO: 
	 – Läden, 
	 – Schank- und Speisewirtschaften
       Darüber hinaus sind folgende Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO: 	
	 – Betriebe des Beherbergungsgewerbes einschließlich Ferienwohnungen im Sinne des §13a BauNVO, 
	 – sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
	 – Anlagen für Verwaltungen, 
	 – Gartenbaubetriebe, 
	 – Tankstellen. 
I.2	 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1.3, WA2.1, WA2.2 sind folgende Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans 

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO: 
	 – Betriebe des Beherbergungsgewerbes einschließlich Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO, 
	 – Anlagen für Verwaltungen, 
	 – Gartenbaubetriebe, 
	 – Tankstellen. 
I.3	 In den  Mischgebieten MI1.1 und MI1.2 sind folgende Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans gemäß § 1 Abs. 6 

Nr. 1 BauNVO:  
	 – Gartenbaubetriebe, 
	 – Tankstellen, 
	 – Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO) 
I.4	 Die Traufhöhe (TH) ist das Maß zwischen der Oberkante der angrenzenden Straßenoberfläche (an der Mitte der dem 

Gebäude zugewandten Grundstücksseite) und der Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut. Die Firsthöhe (FH) ist 
das Maß zwischen der Oberkante der angrenzenden Straßenoberfläche (an der Mitte der dem Gebäude zugewandten 
Grundstücksseite) bis zur Höhe der Oberkante des Firstes.

I.5	 Bei  Anbauten und Überdachungen mit Satteldach (35-51° zur Horizontalen) darf die Traufhöhe die TH des Hauptgebäudes 
nicht überschreiten. Die Firsthöhe FH der untergeordneten Anbauten muss die Firsthöhe des Hauptgebäudes um mindestens 
0,8 m unterschreiten.

I.6	 Bei Anbauten und Überdachungen mit Flach- oder Pultdach (maximal zulässige Dachneigung 25°) darf die maximale 
Oberkante (OK) die Traufhöhe des Hauptgebäudes nicht überschreiten. Technisch notwendige Einrichtungen, wie 
Schornsteine, Lüftungsanlagen und Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, sind hiervon ausgenommen.

I.7	 Im Allgemeinen Wohngebiet WA2.2 und in den Mischgebieten MI1.1-1.2 ist das oberst zulässige Vollgeschoss als Dachge-
schoss auszubilden.

I.8	 Rückwärtig der überbaubaren Grundstücksflächen und deren seitlichen Verlängerungen sind max. 15 m² pro Baugrundstück 
für Nebenanlagen zulässig.

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)
I.9	 Für die Allgemeinen Wohngebiete WA1.1–WA2.2 sowie die Mischgebiete MI1.1-1.2 wird eine offene Bauweise (o) gemäß § 

22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.   
I.10	In den Allgemeinen Wohngebieten WA1.1, WA1.3-1.5 wird die Firstlinie als annähernd parallel verlaufend zur Achse der 

jeweiligen Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Hiervon ausgeschlossen sind die Flurstücke: 243-246 und 454 (jeweils zu 
WA1.4 gehörig). 

I.11	In dem Allgemeinen Wohngebiet WA1.2 sowie auf den Flurstücken 243-246 und 454 (jeweils zu WA1.4 gehörig) wird der 
Firstlinienverlauf als annähernd im rechten Winkel zur Achse der jeweiligen Straßenverkehrsfläche festgesetzt.

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 
I.12	Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO bestimmt. 
I.13	In den Allgemeinen Wohngebieten WA1.1–WA2.2  und in den Mischgebieten MI1.1-1.2 sind in der Fläche zwischen 

der Straßenbegrenzungslinie und der jeweiligen straßenseitigen Baugrenze (bzw. deren Verlängerung bis zur seitlichen 
Grundstücksgrenze) folgende bauliche Anlagen nicht zulässig:

	 – Nebenanlagen i. S. v. § 14 Abs. 1 BauNVO, 
	 – Stellplätze, 
	 – Garagen und Carports, 
	 – sonstige bauliche Anlagen. 
       Zulässig sind jedoch: 
	 – Grundstückseinfriedungen, 
	 – Zufahrten und Wege.

Wohneinheiten (§9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
I.14	In den Allgemeinen Wohngebieten WA1.1-1.5 ist höchstens eine Wohneinheit je Gebäude zulässig.

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
I.15	 Die Einteilung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
I.16	 Die Einteilung der Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
I.17	 Die Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stellplätzen ist nur mit wasser- und luftdurchlässigen Materialien zulässig (z. B. 

Rasensteine, versickerungsfähiges Pflaster, Schotterrasen). Unzulässig sind Befestigungen, die die Versickerung wesentlich 
beeinträchtigen, wie:  

 	 – Betonunterbau, 
	 – Fugenverguss, 
	 – Asphaltierung, 
	 – durchgängige Betonierung.

Geh- und Fahrrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
I.18	 Die Fläche „GFL 1“ ist zugunsten des Boden- und Wasserverband Schnelle Havel mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

zu belasten. 
I.19	 Die Fläche „F“ ist mit einem Fahrrecht zugunsten der Anwohnererschließung zu belasten. 
I.20	 Die Fläche „GL“ ist mit einem Geh- und Leitungsrecht zugunsten der Anwohner zu belasten.
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II. 	 BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 ABS. 4 			 
         BAUGB UND § 87 BBGBO)

Materialien
II.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1.1-1.5 sind reflektierende, glatte oder glänzende Materialien für Fassaden und Dächer 

wie glasierte Keramik, poliertes Metall, Spiegelflächen oder vergleichbare Materialien unzulässig. Vergleichbare Materialien 
im Sinne dieser Regelung sind solche, die in ähnlich hohem Maße Licht reflektieren und dadurch zu störenden Blendwirkun-
gen führen (z. B. hochglänzende Kunststoffe oder eloxiertes Aluminium). Untergeordnete Glasdächer und Solaranlagen mit 
nachweislich blendfreien Oberflächen sind zulässig. 

II.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA2.1-2.2 und den Mischgebieten MI1.1-1.2 sind reflektierende, glatte oder glänzende 
Materialien für Fassaden wie glasierte Keramik, poliertes Metall, Spiegelflächen oder vergleichbare Materialien unzulässig. 
Vergleichbare Materialien im Sinne dieser Regelung sind solche, die in ähnlich hohem Maße Licht reflektieren und dadurch 
zu störenden Blendwirkungen führen (z. B. hochglänzende Kunststoffe oder eloxiertes Aluminium).

Dachform und Dachneigung
II.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1.1-1.5 sind für Hauptgebäude ausschließlich symmetrische Satteldächer mit einer 

Dachneigung von 35° bis 51° bezogen auf die Horizontale zulässig.
II.4 In den Allgemeinen Wohngebieten WA2.1-2.2 und den Mischgebieten MI1.1-1.2 sind auf Hauptgebäuden Flach- und Pultdä-

cher ausgeschlossen.
Dachaufbauten und Dacheinschnitte
II.5 Dachaufbauten (Gauben oder Zwerchgiebel) sowie Dacheinschnitte sind nur bei Dachneigungen ab 30° zulässig. Die Ge-

samtbreite der Dachaufbauten und Einschnitte darf je Dachfläche ein Drittel der darunterliegenden Fassadenbreite nicht 
überschreiten. Je Dachfläche ist nur eine durchgehende Gaubenreihe zulässig. Innerhalb dieser Gaubenreihe dürfen aus-
schließlich Gauben gleicher Geometrie und Dachform (z. B. nur Schlepp- oder nur Satteldachgauben) ausgeführt werden.

II.6 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1.1-1.5 sind als Dachaufbauten ausschließlich Gauben in Form von Schleppgauben 
(mit einer Neigung von mindestens 15° Grad zur Horizontalen) oder Satteldachgauben (mit annähernder Dachneigung +/- 5° 
des Hauptdaches) zulässig. Zwerchgiebel und Dacheinschnitte sind unzulässig.

II.7 Der Abstand von Gauben und Dacheinschnitten zum Giebel muss mindestens 1,5 m betragen. Zum First und zur Traufe ist 
ein Abstand von mindestens 0,8 m (gemessen entlang der Dachfläche) einzuhalten.

II.8 Bei Garagen und Nebenanlagen sind Dachaufbauten unzulässig. Nebenanlagen im Sinne dieser Festsetzung sind Garagen, 
Abstellräume, Müllhäuser und vergleichbare untergeordnete bauliche Anlagen gemäß § 14 BauNVO.

Einfriedungen
II.9 Einfriedungen entlang der Straßenbegrenzungslinie (vorderen Grundstücksgrenze) sowie entlang der seitlichen Grundstücks-

grenze zwischen Straßenbegrenzungslinie und vorderer Baugrenze (Vorgartenzone) sind nur als offen gestaltete, blickdurch-
lässige Einfriedungen (z. B. Holzzäune oder Metallzäune) bis maximal 1,40 m Höhe einschließlich Sockel (max. 0,40 m) zu-
lässig. Als dahinter gepflanzte Hecken und Sträucher sind nur heimische Laubgehölze zulässig. Geschlossene Hecken aus 
Nadelgehölzen (z.B. Thuja) sind unzulässig. Diese Höhenbegrenzung gilt auch für dauerhaft angelegte Sichtschutzelemente 
und baulich eingefasste Hecken, soweit sie eine Einfriedungsfunktion erfüllen.  

Regenwasserversickerung
II.10 Unbelastetes Regenwasser von baulichen Anlagen und befestigten Flächen ist auf dem Grundstück schadlos zu versickern, 

z. B. über Rigolen, Mulden oder Mulden-Rigolen-Systeme. Unbelastetes Regenwasser ist im Sinne der allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik (z. B. DWA-A 138) zu verstehen.

II.11 Auf den nicht überbauten Grundstücksflächen sind Stein-, Kies-, Splitt- oder Schottergärten bzw. -schüttungen unzulässig. 
Diese Flächen sind als Grünflächen mit offenem oder bewachsenem Boden anzulegen und dauerhaft zu erhalten.

Werbeanlagen – Standort

II.12 Werbeanlagen dürfen ausschließlich am Ort der jeweiligen Geschäftstätigkeit angebracht werden. Gebäudeunabhängige 
Werbeanlagen sind unzulässig. 

II.13 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1.1-1.5 sowie WA2.1 ist max. 1,0 m² Werbefläche je Grundstück zulässig. In dem 
Allgemeinen Wohngebiet WA2.2 und den Mischgebieten MI1.1-1.2 sind max. 2,5 m² Werbefläche je Grundstück zulässig. 

II.14 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1.1-1.5 und WA2.1-2.2 sind folgende Werbeformen unzulässig: 
	 – Werbemasten, 
	 – Fahnenmasten mit werbender Beschriftung oder Symbolik, unabhängig davon, ob das Fahnentuch beweglich oder starr ist, 
	 – wechselnde digitale oder flackernde Werbeanlagen, 
	 – beleuchtete Werbeanlagen (z. B. Leuchtreklame, LED-Technik).
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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Mischgebiete
(§ 6 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweise

Doppelhäuser

Einzelhäuser

Einzel- oder Doppelhäuser

Baugrenze

Öffentliche Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Rad- und Gehweg

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen unterirdisch

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Private Grünflächen

Parkanlage

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem
Denkmalschutz unterliegen

Sonstige Planzeichen

Spielplatz

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (z.B. GFL1)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
- schmale Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)
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Erläuterung Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung

GRZ VG

Bauweise Bebauungsart

Traufhöhe

Gedenkort Gedenkort

B - Nachrichtliche Übernahme § 9 Abs. 6 BauGB

A - Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 BauGB


